
 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
gemäß § 10 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 

 
Antrag der PNE AG, v. d. den Vorstandsvorsitzenden  

auf Erteilung einer Genehmigung gem. § 4 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von 5 
Windenergieanlagen des Typs Siemens Gamesa SG 6.6-170 mit einer Nennleistung von 6,2/6,6 

MW und einer Nabenhöhe von 165 m  
im Stadtgebiet Sundern 

 
-Erörterungstermin- 

 
In dem Verfahren zum Antrag der PNE AG, v. d. den Vorstandsvorsitzenden, Peter-Henlein-Straße 2 
- 4, 27472 Cuxhaven, zur Genehmigung gem. § 4 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von 5 
Windenergieanlagen des Typs Siemens Gamesa SG 6.6-170 mit einer Nennleistung von 6,2/6,6 MW 
und einer Nabenhöhe von 165 m in Gemarkung Allendorf, Flur 1, Flurstücke 23, 30, 40, Flur 3, 
Flurstück 2, Gemarkung Amecke, Flur 14, Flurstück 81 sind innerhalb der Einwendungsfrist drei 
Einwendungen eingegangen.  
 
Nach pflichtgemäßen Ermessen gem. § 10 Abs. 6 BImSchG i. V. m. § 16 Abs. 1 Nr. 4 der Neunten 
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes wurde entschieden, dass diese 
Einwendungen keiner öffentlichen Erörterung bedürfen. 
 
Der für den 30.08.2022 vorgesehene Erörterungstermin findet daher nicht statt. 
 
 
Brilon, 14.07.2022 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
 
Az: 42.40503-2021-04 
 
 
Im Auftrag 
gez. Kraft 
 
 
 
 
 


